
31.03.2026 

 „Glückauf“- Gymnasium Dippoldiswalde / Altenberg 

Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung im Schulgelände 

Ich/Wir stelle/n hiermit den Antrag zur Genehmigung einer 

Veranstaltungsart: _____________________________________________________________ 

Veranstalter/Klasse: _____________________________________________________________ 

Veranstaltungsort: _____________________________________________________________ 

Teilnehmerzahl: _____________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________________ 

Zeit:  von  _____________________  Uhr bis  ______________________  Uhr 

Aufsichtführende Lehrkraft Name:   _____________________    Signum:   ____________________ 

Aufsicht im Vertretungsfall Name:   _____________________    Signum:   ____________________ 

 

Ich/Wir wurde/n über folgende Schwerpunkte zur Einhaltung von Sicherheit und Ordnung informiert: 

 Der Antrag muss zwei Wochen vor der Veranstaltung bei der Schulleitung vorliegen. 

 Alle Backwaren müssen vollständig durchgebacken sein. 

 Schulfremden Personen ist der Zutritt/die Teilnahme nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 

durch die Schulleitung erlaubt. 

 Es herrscht gemäß der Jugendschutzverordnung Alkohol- und Rauchverbot. 

 Den Anweisungen des aufsichtführenden Lehrers ist Folge zu leisten. 

 Für entstandene Schäden wird der Veranstalter haftbar gemacht. 

 Es dürfen nur die zugewiesenen Räume und die am nächsten liegenden Toiletten genutzt werden. 

 Der Veranstalter ist für eine einwandfreie Übergabe der Räume und/oder Geräte verantwortlich und 

gewährleistet nach Veranstaltungsende die volle Verschlusssicherheit der genutzten Räume. 

 Es dürfen keine privaten elektrischen Geräte verwendet werden. 

Welche Technik wird ggf. benötigt?    

☐   Beamer  ☐   Mikrofon ☐   Laptop  ☐   Sonstiges         __________________________ 

 

Wird die Teeküche benötigt?  ☐ Ja (Schlüsselausgabe nur an Lehrkraft) 

Die Buchung der Teeküche erfolgt über die Lehrkraft im WebUntis.  

 

Welche Bestuhlungsform ist ggf. gewünscht? 
 

☐   Stuhlreihen ☐   Block/Karee  ☐   Parlamentarisch  ☐   Sonstiges: 

                      
 

Wer nimmt Bestuhlung vor?  ☐   selbst  ☐   wurde mit Hausmeister abgesprochen 

 

Notiz Schulleitung: ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

______________________

______________________ 
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 „Glückauf“- Gymnasium Dippoldiswalde / Altenberg 

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz 

Ich möchte Sie darüber belehren, dass es nach dem Infektionsschutzgesetz untersagt ist, an Kuchenbasaren 

und an Schulfesten aktiv teilzunehmen, wenn Sie an den unten genannten Krankheiten erkrankt sind oder 

bestimmte Symptome aufweisen. 

Dies bedeutet insbesondere, dass Sie keine Speisen zubereiten, sich nicht an der Ausgabe der Lebensmittel 

beteiligen und mit Bedarfsgegenständen (Geschirr, Besteck, etc.) nicht in Berührung kommen dürfen. 

Sie verpflichten sich, für den Kuchenbasar oder für eine gleichartige schulische Veranstaltung keine selbst 

zubereiteten Lebensmittel oder unverpackte sonstige Lebensmittel in die Schule mitzubringen oder Ihren 

Kindern mitzugeben, wenn Sie von folgenden Krankheitszeichen oder Krankheiten betroffen sind: 

Krankheit Krankheitszeichen/Symptome 

Thyphus abdominalis / Paratyphus 
Hohes Fieber, Bauch-, Kopf-, Gliederschmerzen, zuerst Verstopfung, später 
Durchfälle 

Cholera Erbrechen, Bauchschmerzen und milchig weißer Durchfall 

Shigellose 
Hohes Fieber, krampfartige Bauchschmerzen, wässrige Durchfälle, die 
typischerweise blutig werden 

Salmonellose Plötzlicher Brechdurchfall mit Bauchschmerzen, Fieber 

Infektiöse Magen-Darm-Erkrankungen Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen mit und ohne Fieber 

Virus-Gelbsucht Typ A oder E Gelbfärbung der Haut und des Augenweiß, Appetitlosigkeit und Mattigkeit 

Allgemein: 

 Infizierte Wunden oder Hautkrankheiten, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen werden können 

 Ausscheiden von Krankheitserregern mit dem Stuhl ohne Krankheitsanzeichen 
(wie Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder 
Choleravibrionen) 

 Bauchschmerzen und/oder Durchfall 

 Fieber 

 Übelkeit und/oder Erbrechen 

 Gelbfärbung von Augen oder Haut 

Belehrung über Infektionsschutzgesetz wurde durchgeführt. (Betrifft Veranstaltungen mit Ausschank von 

Speisen und Getränken z. B. Kuchenbasar) 

Datum / Unterschrift Antragsteller/in: _____________________________________________________ 

Abgabe zur Weiterbearbeitung bei Frau Riest im Sekretariat 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Genehmigungsvermerk 

▢ Die Veranstaltung wird genehmigt  

▢ Die Veranstaltung wird unter umseitig aufgeführten Bedingungen (s. Notiz) genehmigt 

▢ Die Veranstaltung wird nicht genehmigt  

Datum / Unterschrift Schulleitung:     _______________________________________________________ 

Information an Schließdienst „Dussmann“ ☐   ja, erledigt                      ☐   nein, nicht notwendig 


